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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. betont, dass die Wirtschaftskrise den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalt in der EU auf die Probe gestellt und zusätzliche Ungleichgewichte 

zwischen den Mitgliedstaaten und den Regionen geschaffen hat; weist darauf hin, dass in 

der EU seit Ausbruch der Krise mehr als 3,8 Millionen Arbeitsplätze im verarbeitenden 

Gewerbe verloren gegangen sind1; betont, dass die EU-Kohäsionspolitik mit einer 

eindeutigen Festlegung der Prioritäten gestärkt werden muss, wobei besonderes 

Augenmerk auf die Verringerung der regionalen Unterschiede und die Verwirklichung der 

EU-weiten Ziele für Wachstum und Beschäftigung zu richten ist; 

2. unterstreicht, dass beträchtliche Bemühungen erforderlich sind, damit die EU wieder auf 

Kurs gebracht wird, um das Ziel einer Reindustrialisierung von 20 % bis 2020 zu 

verwirklichen; fordert eine Stärkung und Erneuerung der industriellen Strukturen in der 

Union, um Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung zu steigern; betont, dass 

hierfür Investitionen in die Infrastruktur der Bereiche Digitales, Energie und Verkehr 

sowie langfristiger betrachtet – aber nicht weniger dringlich – in Bildung, Forschung und 

die Ausweitung der Qualifikationen der Arbeitnehmer getätigt werden müssen; 

3. weist darauf hin, dass Investitionen im Rahmen der Kohäsionspolitik dazu beigetragen 

haben, die negativen Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise abzuschwächen, und 

in einigen europäischen Ländern nun einen beträchtlichen Teil des Investitionshaushalts 

ausmachen; erkennt die Bemühungen der Kommission an, Investitionen im Rahmen der 

Kohäsionspolitik in die Gebiete umzuleiten, die am stärksten von der Krise in 

Mitleidenschaft gezogen wurden; 

4. unterstreicht, dass der Vertrag über die Europäische Union das Ziel umfasst, den 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen 

den Mitgliedstaaten zu fördern (Artikel 3 EUV); 

5. betont, dass den in der Strategie Europa 2020 festgelegten Zielen bei der Kohäsionspolitik 

in vollem Umfang Rechnung getragen werden sollte; betont, dass Investitionen im 

Rahmen der Kohäsionspolitik auf Wachstum, die Steigerung von Innovationen, KMU, die 

digitale Wirtschaft und eine CO2-arme Bioökonomie abzielen sollten; hebt hervor, dass 

insbesondere Investitionen in diesen Bereichen das Potenzial innewohnt, nicht nur 

bestehende Arbeitsplätze zu sichern, sondern auch die Schaffung von Wachstum und 

neuen Arbeitsplätzen zu bewirken; 

6. unterstreicht die zentrale Rolle der Industrie und insbesondere des be- und verarbeitenden 

Gewerbes für die europäische Wirtschaft, da die Industrie für 80 % der Ausfuhren und 

80 % der Ausgaben für Forschung und Entwicklung verantwortlich zeichnet; stellt fest, 

                                                 
1 Leistungsanzeiger Industrie 2013, Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen (SWD(2013)0346 vom 

20. September 2013), S. 6. 
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dass von 2007 bis 2012 allein durch die Regionalpolitik der EU geschätzte 594 000 neue 

Arbeitsplätze geschaffen wurden1; 

7. empfiehlt eine Modernisierung der Kohäsionspolitik; empfiehlt, dass die Kohäsionspolitik 

eine zentrale Rolle bei der Erneuerung der Industrie und der Strukturen und bei der 

Förderung von Innovation einnimmt, damit in der gesamten EU Beschäftigung geschaffen 

wird; 

8. betont die große Bedeutung der Vereinfachung der Verwaltung und der Verfahren der 

Programme der Kohäsionspolitik; betont, dass der Verwaltungsaufwand, der durch die 

einzelnen Verwaltungs- und Überwachungsverfahren verursacht wird, in einem 

angemessenen Verhältnis zur Höhe der im Rahmen der Programme der Kohäsionspolitik 

erhaltenen Beträge stehen muss; 

9. betont, dass auf KMU 99 % des Unternehmensgefüges und 80 % der Arbeitsplätze in der 

Union entfallen; 

10. ist der Ansicht, dass zusätzliche Bemühungen erforderlich sind, um die Industrie in 

mehreren Mitgliedstaaten zu stärken, Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes den 

Zugang zu Investitionen und Krediten zu erleichtern und die Arbeitslosigkeit zu 

bekämpfen; unterstreicht, dass nur dann Wirtschaftswachstum geschaffen werden kann, 

wenn auf einen auf die jeweiligen Stärken der Regionen gestützten Ansatz 

zurückgegriffen wird; 

11. vertritt die Auffassung, dass alle neuen Projekte und Investitionen im Rahmen der 

Kohäsionspolitik auf maximale Ergebnisse und Wirkungen ausgerichtet sind, und achtet 

den neuen Leistungsrahmen, der auf die Förderung von intelligentem, nachhaltigem und 

integrativem Wachstum abzielt; betont außerdem, dass mit Mitteln der EU geförderte 

Projekte und Investitionen auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze abzielen sollten; 

unterstreicht daher, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ihrer operationellen 

Programme für den aktuellen Finanzierungszeitraum auf die Schaffung hochwertiger und 

dauerhafter Arbeitsplätze abzielen sollten, um Maßnahmen gegen die hohe 

Jugendarbeitslosigkeit zu ergreifen und es den Regionen zu ermöglichen, eine gesunde 

und tragfähige Wirtschaft aufzubauen; verweist darauf, dass bei Investitionen und 

Projekten dem Umweltschutz Rechnung getragen werden sollte, um insbesondere 

erneuerbare Energieträger sowie Maßnahmen zur Energieeffizienz zu fördern; weist 

darauf hin, dass davon ausgegangen wird, dass sich der Umsatz auf dem weltweiten Markt 

für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen bis 2020 fast verdoppeln und 

zwei Billionen EUR jährlich ausmachen wird; 

12. begrüßt den Vorschlag für eine Kapitalmarktunion und sieht diese als wesentliches 

Instrument an, um den Investitionsplan für Europa zu ergänzen und den Zugang von 

KMU zu Krediten zu erleichtern, indem unter anderem durch die Verbesserung von ersten 

öffentlichen Zeichnungsangeboten alternative Finanzierungsquellen zu Bankdarlehen 

geschaffen und weiterentwickelt werden; 

                                                 
1 „Wettbewerbsfähigere Regionen und Städte – für mehr Wachstum und Beschäftigung in der Union“ 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/de/regional_policy_de.pdf – S. 4. 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/de/regional_policy_de.pdf
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13. fordert eine zügige Umsetzung und Nutzung der Kapitalmarktunion für die Unterstützung 

von Maßnahmen der Industrie zur Ausgestaltung europäischer Märkte für 

Privatplatzierungen und zur Förderung der Verbreitung langfristiger Investmentfonds; ist 

der Ansicht, dass eine erfolgreiche Kapitalmarktunion die Zersplitterung auf den 

Finanzmärkten der EU verringern und so dazu beitragen wird, die Finanzierungskosten zu 

senken; 

14. betont, dass Investitionen schwerpunktmäßig in Bereichen getätigt werden sollten, die – 

wie Innovation oder Bildung – Multiplikatoreffekte für Beschäftigung und Wachstum 

erzeugen können; 

15. hebt die große Bedeutung regionaler Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und mittlere 

Unternehmen hervor, die als regionaler Motor für die Schaffung von Arbeitsplätzen, 

intelligentes Wachstum und die Schritte hin zu einer digitalen und CO2-armen Wirtschaft 

fungieren; 

16. hebt die große Bedeutung der im Rahmen der Kohäsionspolitik gewährten Mittel für den 

Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft und für die Verwirklichung der für 2020 und 

2030 gesetzten Ziele im Bereich der Senkung des CO2-Ausstoßes, der Energieeffizienz 

und der erneuerbaren Energien hervor; 

17. stellt fest, dass bei der Berichterstattung über mit EU-Mitteln finanzierte Projekte 

normalerweise die Ausgaben an und für sich und die Einhaltung der 

Verwaltungsvorschriften und nicht die Verwirklichung spürbarer Ergebnisse im 

Vordergrund stehen, sodass nicht deutlich wird, ob die Subventionen der EU tatsächlich 

Wirkung zeigen; betont in diesem Zusammenhang die große Bedeutung der 

systematischen Erhebung von Informationen über die mit den EU-Mitteln erzielten 

Auswirkungen, damit ermittelt werden kann, mit welchen Maßnahmen die wirtschaftliche 

Entwicklung in den Regionen der EU am wirksamsten gefördert werden kann; 

18. fordert besser von den Mitgliedstaaten und den lokalen und regionalen Behörden 

abgestimmte öffentliche Investitionen und fordert außerdem ein stabileres Wirtschafts- 

und Regulierungsumfeld in der EU, das private Investitionen attraktiver macht, da es 

andernfalls nicht möglich sein wird, das Ziel, bis zum Jahr 2020 den Beitrag der Industrie 

zum BIP auf 20 % zu erhöhen, zu verwirklichen; unterstreicht, dass die Investitionen in 

der EU auf innovative Bereiche und thematische Prioritäten wie Forschung und 

Innovation oder Förderung von KMU und der CO2-armen Wirtschaft konzentriert werden 

müssen, damit mit den Investitionen die größtmögliche Wirkung mit Blick auf 

nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen erzielt wird; 

unterstützt entschieden den Ansatz im Bereich Forschung und Innovation, der darauf 

abzielt, das Innovationsgefälle in der Union abzubauen, indem weniger entwickelte 

Regionen in die Lage versetzt werden, die in den führenden Regionen entwickelten 

innovativen Lösungen aufzunehmen, zu stärken und anzupassen; fordert außerdem eine 

zusätzliche Verdeutlichung und eine rasche Umsetzung des Konzepts der intelligenten 

Spezialisierung, dem das Potenzial innewohnt, das nachhaltige Wachstum der EU-

Regionen zu steigern; 

19. fordert eine inklusive Strategie für die Industrie, bei der die von Entvölkerung und 

Überalterung betroffenen Regionen berücksichtigt werden; ist der Ansicht, dass diese 
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Strategie letztendlich darauf abzielen sollte, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, den 

Wettbewerb, die nachhaltige Entwicklung und das Wachstum zu sichern und zusätzliche 

Arbeitsplätze zu schaffen; 

20. betont, dass innovative und produktive Forschungstätigkeiten nur möglich sind, wenn die 

Finanzierung für Forschung und Entwicklung weiter aufgestockt wird; fordert daher, dass 

die bestehenden Finanzierungsmechanismen – d. h. die Finanzierungsmöglichkeiten der 

Europäischen Struktur- und Investitionsfonds und des Programms Horizont 2020 gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates – besser 

aufeinander abgestimmt werden; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Jugendgarantie-Programm schneller umzusetzen, da 

übermäßig viele junge Menschen aufgrund der Krise zu Beginn ihrer beruflichen 

Laufbahn keinen Arbeitsplatz gefunden haben und da die Jugendarbeitslosigkeit in der 

Hälfte der Regionen besorgniserregende Ausmaße angenommen hat; 

22. fordert im Interesse einer besseren Beschäftigungslage, dass den Bedürfnissen von KMU 

bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und Bestimmungen angemessen Rechnung 

getragen wird und dass der Zugang von Arbeitsplätze schaffenden Unternehmen – 

ungeachtet ihrer Größe – zu Krediten vereinfacht wird; 

23. fordert die Vollendung des digitalen Binnenmarkts, damit Innovation, der Austausch von 

Wissen und Ideen und die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft von 

europäischen Unternehmen verbessert werden. 
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